
Mitteilungen 
aus der 

Zwanzigsten Bandes zweites Heft. 

Riga, 1908. 

Nicolai Kymraels Buchhandlung. 



Gedruckt auf Verfugen des Direktoriums der Gesellschaft für Geschichte 

und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 

Präsident: Bernhard A. Holländer. 

Riga, den 9. September 1908. 



Die Verschwörung pon Segewold (1316). 
Von J. Hall er. 

In der Geschichte des grossen Kampfes, den der Deutsche 
Orden und der Erzbischof von Riga fast zwei volle Jahrhunderte 
lang (1297—1491) um die Herrschaft in Livland führen und der 
durch seinen späten und unbefriedigenden Abschluss das Schick­
sal der deutschen Kolonie zur Tragödie gemacht hat, — in diesem 
langen und hartnäckigen Kampfe gibt es nur wenige Momente, wo 
die Schweigsamkeit der Uberlieferung den Forscher nicht zu äus-
serster Resignation stimmte. Ungewöhnlich hell beleuchtet erscheint 
zwar der Beginn der Fehde; Aktenstücke, Urkunden und vor 
allem die lebendige Erzählung des lübischen Stadtschreibers breiten 
mit einer beinahe überflüssigen Ausführlichkeit die Einzelheiten 
des Geschehenen vor uns aus. Dann aber erlöschen die Fackeln 
ebenso plötzlich, wie sie entzündet wurden. Der weitere Ver­
lauf verliert sich für das ganze 14. Jahrhundert im Dunkeln, 
aus dem nur hie und da eine annalistische Notiz oder eine wich­
tige Urkunde als heller Punkt ein spärliches Halblicht auf ihre 
nächste Umgebung zu verbreiten scheint. Scheint —, denn wer 
könnte sich der Einsicht verschliessen, dass diese Nachrichten in 
ihrer Bedeutung selbst fraglich bleiben müssen, so lange uns der 
Zusammenhang, in dem sie mit Früherem und Späterem stehen, 
unklar, die Entstehung der Urkunden unbekannt ist. So haben 
alle Einzelheiten, die wir aus dem ersten Jahrhundert des grossen 
Kampfes kennen, mehr oder weniger episodischen Charakter, 
und dem subjektiven Gefühle des Darstellers ist es überlassen, 
welche Tragweite er diesen Episoden zuerkennen, ob er sie über­
haupt in den Zusammenhang seiner Erzählung einreihen will. 

Eine solche Episode, der gegenüber die neueren Darsteller 
sich ungleich verhalten, ist das Bündnis, das der Orden am 
23. April 1316 zu Segewold mit dem Domkapitel und den Vas­
sailen des Erzstifts zu gegenseitigem Rechtsschutz wider jedermann 
abschloss'). Frühere Forscher haben wohl länger oder kürzer bei 

J) UB. II, 92 n° 654. Vgl. Akten u. Recesse der livländ. Ständetage I 
1907), 13 n° 12, und unten S. 30. Das Datum in „22. April" zu ändern, 
wie Akten u. Recesse a. a. 0. geschieht, bietet das Regest von Perlbach, 
Mitteilungen XIII, 9 n° 23, — übrigens ein Muster von Missverstehen — 
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dem Ereignis verweilt, andere, darunter auch die neueste Dar­
stellung, es garnicht erwähnt1). Über seine Bedeutung waren 
freilich nach dem bisherigen Stande der Überlieferung verschiedene 
Meinungen wohl möglich. Wenn ich mich nun anschicke, dieses 
Ereignis etwas näher zu beleuchten, so geschieht das, weil ich 
glaube, zu seiner richtigen Würdigung einen quellenmässigen 
Beitrag liefern zu können, der nicht nur die Entstehung und 
Bedeutung des Bündnisses selbst aufzuklären geeignet ist, son­
dern auch, wenn ich mich nicht täusche, als unmittelbares Stim­
mungsbild aus den Anfangsjahren der grossen Fehde seinen 
eigentümlichen Wert besitzt. 

Zuvor ist es unerlässlich, auf die Dinge, die dem Bündnis 
von Segewold vorausgehen, einen Blick zn werfen. 

Wie ein Vorspiel zu dem grossen Drama sieht der Krieg 
aus, der im Jahre 1297, zunächst zwischen dem Orden und der 
Stadt Riga, ausbrach und einige Jahre mit beispielloser Erbitte­
rung von beiden Seiten geführt wurde2). Der Erzbischof, ur­
sprünglich neutral, wurde bald hineingezogen und, da er für 
seine Stadt Partei ergriff, vom Orden gefangen und zur Unter­
werfung gezwungen. Anders kann man die scheinbare Versöh­
nung nicht nennen, die dem Gefangenen auf dem Ordensschlosse 
Neuermühlen abgepresst wurde3). Nicht nur jeden Verkehr mit 

keinen Grund. Selbst wenn liier die Datierung, ,,X. kal. Maij" nicht blosses 
Versehen oder Druckfehler sein sollte, so würde sie doch nichts besagen ge­
genüber den von einander unabhängigen Überlieferungen, die UB. II Rege-
sten 40 n° 759 aufgezählt sind, wozu das päpstliche Register bei Theiner, 
Monum. Polonise I, 132 n" 214 und schliesslich die gleichzeitige Kopie 
unten S. 154 kommen, und die allesamt „nono kal." haben. 

!) Seraphim, Geschichte von Livland I (1906), 97 f. Ebenso Bunge, 
Die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert (1878) und v. Richter, Geschichte 
der Ostseeprovinzen I (1857), 195, der (I, 197) das Bündnis von Segewold 
sogar mit dem sogenannten Dorpater Bündnis von 1304 verwechselt. Mettig, 
Geschichte der Stadt Riga (1897), S. 58 erwähnt es nachträglich. Schiemann, 
Russland, Polen u. Livland II (1887), 79 hebt als besonderen Erfolg des 
Ordens hervor die Vereinigung „aller Livlande" unter seiner Führung! 

2) Vgl. Bunge a. a. 0. 23 ff. Schiemann II, 69 ff. Mettig 44 IT. 
Seraphim i, 96 fif. 

3) Die Beschwerde der erzbischöflichen Vertreter an den Papst 
(UB. I, 742. 744) sagt: huiusmodi litterae . . extortae fuerunt in castro 
dictorum magistri et fratrum, quod dicitur Molendinurn Novum, ubi dictus 
archiepiscopus captivus detinebatur; . . . archiepiscopus tempore quo reinissio 
seu relaxatio ... ab eo dicitur e3se facta, erat in carcere seu captivi-
tate ... et fuit extorta remissio seu relaxatio huiusmodi nefandissima 
coactione. — Den Inhalt des Vertrages rekapituliert der Papst, nach der 
vom Orden vorgelegten Urkunde, UB. I, 734 n" 582. Schon hieraus ergibt 
sich unzweifelhaft, dass der Vertrug dem EB. abgezwungen war. 


